
            

Information „elektronische Angebotsabgabe“ 
 

Im vorliegenden Verfahren sind ausschließlich elektronische Angebote 

zugelassen. Eine Angebotsabgabe in schriftlicher Textform (postalische 

oder persönliche Einreichung) ist nicht möglich! 

 

Wir bitten möglichst nur eine Datei hochzuladen und auf das Beifügen von 

Werbung zu verzichten. Sofern mehrere Dateien erforderlich sind, bitten wir 

diese vorangestellt zu nummerieren. Bitte berücksichtigen Sie die erforderlichen 

Upload Zeiten. 

 

Die elektronische Vergabe und Kommunikation wird ausschließlich über den 

Vergabemarktplatz Metropole Ruhr abgewickelt. Das bedeutet, dass alle 

Anforderungen/Nachforderungen seitens der Vergabestelle dann auch über den 

Vergabemarktplatz Metropole Ruhr über den Bereich „Kommunikation“ 

erfolgen. So wird gewährleistet, dass das gesamte Vergabeverfahren 

elektronisch abgewickelt wird. Daher bitten wir Sie sensibilisiert auf eingehende 

E-Mails vom Vergabemarktplatz zu achten und entsprechende Nachrichten 

abzurufen. 

 

Bei elektronischer Vergabe findet keine öffentliche Submission  

(Eröffnung der Angebote) statt. Das heißt, dass keine Bieter zur Teilnahme an  

der Submission zugelassen werden. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Angebot vom weiteren Verfahren 

auszuschließen ist, wenn dieses nicht wie oben beschrieben elektronisch 

eingereicht wird! 

 

Folgende Online-Hilfen stehen als Support für Unternehmen zur Verfügung: 

https://support.cosinex.de/unternehmen/ 

➔ Anleitung für Unternehmen 

 
https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115008 

➔ Bietertool 
 

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Bietertool 

 

Tipps zur Abgabe elektronischer Angebote: 

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Tipps+zur+elektronischen+Angebotsabgabe 

 

Kontakt eMail:  

support@cosinex.de 

https://support.cosinex.de/unternehmen/
https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115008
https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Bietertool
https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Tipps+zur+elektronischen+Angebotsabgabe
mailto:support@cosinex.de
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___ 

__ 

__ 

  
Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 -12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr 

 freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Sie erreichen uns : mit allen Stadtbahnlinien Haltestelle Hauptbahnhof oder Kampstraße und mit der S - Bahn Bhf. Hauptbahnhof 
Im Internet unter: www.dortmund.de  *Unverschlüsselte E-Mail kann auf allen Internetstrecken unbefugt mitgelesen und verän-

dert werden. 
Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 001 124 447

   
  

Stadt Dortmund  44122 Dortmund 

 Datum der Versendung 

 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 
Umbau B1-Haltestellen, Projektierung FIS 
 

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:  

☒ Information „elektronische Angebotsabgabe“ 

☒ A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU ("Dieses Anschreiben") 

☒ A 3 - Teilnahmebedingungen 

☐ Formblatt Angebotsprüfung und Wertung/Zuschlagskriterien 
 
 

B) Vertragsbestandteile, die nicht einzureichen sind 

☒ Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund 

☒ A 4 - Besondere Vertragsbedingungen 

☒ A 5 - Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen 
 

☐ Musterverträge 

☐ Pläne/Zeichnungen/Gutachten 

☐ Lieferantenhandbuch 

C) Vertragsbestandteile, die immer 1-fach einzureichen sind 

☒ B 1 - Angebotsschreiben EU  

☒ Leistungsbeschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ B2 - Vertragsbedingungen und Verpflichtungserklärung Frauen- und Familienförderung 

☐ B3 - Erklärung zur Beachtung von ILO-Mindestanforderungen 
 

☐ B4 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ B5 - Eigenerklärung zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 

 
 
 
 
 

Vergabe- und 
Beschaffungszentrum 

Az.:19/2, Vergabe-Nr.: B196/26 
Sachbearbeiter/In: Frau Mattheis 
Gebäude: Viktoriastraße 15 
Zimmer: 331 
Tel.: 0231/50-25430            
E-Mail: smattheis@stadtdo.de 
 

Vergabeart: 

☒Offenes Verfahren            ☐Teilnahmewettbewerb 

☐Nichtoffenes Verfahren     ☐Innovationspartnerschaft 

☐Verhandlungsverfahren 

☐Wettbewerblicher Dialog 

 
Einzureichen bis (Angebotsfrist) 
 

Datum: 22.06.2026                  Uhrzeit: 20:00 
 
 

Bindefrist endet am: 07.09.2026 
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1. Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen gemäß den Verfahrensbestimmun-
gen der VgV i.V.m. dem GWB sowie den hierzu bekannt gemachten Bedingungen im Namen und auf Rechnung der Stadt 
Dortmund zu vergeben. Wird in der Bekanntmachung auf die Vergabeunterlagen verwiesen, so gelten zusätzlich die Bedin-
gungen in den Vergabeunterlagen.  
 

2. Vorlage von Nachweisen  
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, 
den Nachunternehmer und den Verleiher von Arbeitskräften zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nr. 2) einen 
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt anfordern. 
 

2.1 Zum Nachweis der Eignung sind vorzulegen: 

   ☐ mit dem Angebot   ☒ auf Verlangen der Vergabestelle 

 folgende Unterlagen zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung gem. § 44 VgV: 

☒ Erklärung über die Eintragung in das Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer am Sitz 

des Unternehmens oder gleichwertiger Nachweis zur erlaubten Berufsausübung 
 
folgende Unterlagen zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit gem. § 45 VgV: 

☒ Erklärung, über den Gesamtumsatz des Unternehmens, sowie den Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages, 

jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre. 

☒ Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes über abgeführte Steuern (nicht älter als 6 

Monate) 

☒ Weitere Unterlagen: 
Gemäß § 45 Abs. 5 VgV können die Nachweise, sofern die geforderten Unterlagen aus berechtigtem Grund nicht beige-
bracht werden können, auch durch andere vom Auftraggeber als geeignet angesehene Unterlagen, erbracht werden. 

 
folgende Unterlagen zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit gem. § 46 VgV: 

☒ geeignete Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungsaufträge in Form einer Liste der in den letzten 

drei Jahren erbrachten wesentlichen Liefer- oder Dienstleistungen mit Angabe des Werts, der Liefer- bzw. Erbringungszeit 
sowie des öffentlichen oder privaten Empfängers. 

☒ Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungs-

kräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist 

☒ Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das 

Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt. 

☐ Weitere Unterlagen: 
 
Werden abschließend keine ausreichenden Eignungsnachweise vom Bieter/von der Bietergemeinschaft eingereicht, kann 
er/sie vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Als Nachweis sind im Regelfall Eigenerklärungen ausreichend. 

Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der sonstigen Einschaltung Dritter können Sie sich zum Nachweis Ihrer 
Leistungsfähigkeit und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedienen. In diesem Fall können die entsprechenden Anga-
ben dieser Unternehmen einbezogen werden, falls durch zusätzliche Vorlage einer Verpflichtungserklärung oder in sonsti-
ger Weise nachgewiesen wird, dass Sie im Auftragsfall über die entsprechenden Mittel verfügen. Im Falle einer derartigen 
Eignungsleihe wird gemäß § 47 Abs. 3 VgV eine gemeinsame Haftung des Bieters und des anderen Unternehmens für die 
Auftragsausführung entsprechend des Umfangs der Eignungsleihe verlangt. 

 

2.2 Folgende sonstige Unterlagen/Angaben sind vorzulegen: 

☐ mit dem Angebot              ☒ auf Verlangen der Vergabestelle 

☐ Produktdatenblätter  

☐ Umweltzertifikate 

☐ Siehe Anlage       

☐  

2.3 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der Nachweise nach 3.2 im Angebotsschreiben auch eine kostenfreie Daten-
bank, insbesondere ein Präqualifikationssystem, und die entsprechende Nummer der Eintragung angeben, unter der der  
öffentliche Auftraggeber die Unterlagen erhalten kann (z.B. „amtliches-verzeichnis.ihk.de“). 

3. Losweise Vergabe: 

☒ nein 

☐ ja, Angebote sind möglich 

☐ nur für ein Los, 

  ☐ für ein oder mehrere Lose 

 ☐ positionsweise Vergabe als Einzellose  

 
Die Gesamtvergabe wird sich vorbehalten. 
 

4. Nebenangebote 

☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen.  

☐ Nebenangebote sind zugelassen. Es gelten die Anforderungen aus den Teilnahmebedingungen. 
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5. Angebotswertung 

5.1 Zuschlagskriterien bei Haupt- und Nebenangeboten:  
 Das wirtschaftlich günstigste Angebot bezüglich: 
 

☐ Kriterien: 

 ☐ 1 __________, 2 __________, 3 __________, 4 __________, 5 __________ 

 ☐ Gewichtung kann nicht angegeben werden, Kriterien sind in Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgelistet 

 ☐ siehe beiliegendes Formblatt Zuschlagskriterien oder Formblatt Angebotsprüfung und Wertung 

☒ Kriterium: Preis, Gewichtung 100 v.H. 

 

5.2 Abwicklung von Ausschreibungen oder Vergaben mit Teilnahmewettbewerb bzw. Verhandlungsrunden 
Die Abwicklung in verschiedenen, aufeinander folgenden Phasen zur Begrenzung der Zahl der Angebote 

☐  ist beabsichtigt. ☒  ist nicht beabsichtigt. 

 

6. Zugelassene Angebotsabgabe 

Angebote können abgegeben werden 

☒  Elektronisch über die Vergabeplattform unter www.vergabe.nrw.de 

       ☒ in Textform 

       ☒ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 

       ☒ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

☐  per Fax unter 0231/50-10219 

☐  Schriftlich 

 
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu 
unterrichten (entfällt bei offenen Verfahren und öffentlichen Ausschreibungen). Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht. 
 
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu 
benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot 
ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 
 
Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den ausgefüll-
ten und gegebenenfalls an entsprechender Stelle unterzeichneten Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der 
Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 
 
Stadt Dortmund  
Vergabe- und Beschaffungszentrum 
Viktoriastr. 15 
Zimmer 211 (Submissionsstelle) 
44135 Dortmund 
 
Der Umschlag ist außen mit dem beigefügten Kennzettel zu versehen. Bei erlaubtem Fax-Angebot ist der Kennzettel das 
Fax-Deckblatt.  
 
Etwaige Änderungen bzw. Berichtigungen oder Rücknahmen des Angebots, sind bis zum Ende der Angebotsfrist in entspre-
chender Form wie das Angebot einzureichen. Danach sind Sie bis zum Ablauf der genannten Bindefrist an Ihr Angebot ge-
bunden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Mattheis 
Verwaltungsfachwirtin 
 
(Dieses Schreiben wurde per EDV erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig)  

http://www.vergabe.nrw.de/
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BEWERBUNGSBEDINGUNGEN 
für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen 

Einheitliche Fassung 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabeverordnung“ (VgV) i.V.m. dem „Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen“ (GWB)  

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den 
Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 

Bieterfragen werden nur bis eine Woche vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet. 

Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
 
Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs hat der Bieter auf 
Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit 
Unternehmen verbunden ist.  

1. Anforderungen an die Angebote gem. § 53 VgV 
1.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

1.2 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist 
bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 

form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

1.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unter-
nehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder 
sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder 
unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen.  

Hiervon ausgenommen ist der Fall, dass der öffentliche Aufraggeber, in der Auftragsbekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen festlegt, dass er keine Unterlagen nachfordern wird. 
Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den öffentlichen 
Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemessenen, nach dem Kalender 
bestimmten Frist vorzulegen (§ 56 Abs. 2-4 VgV). 
 

1.4 Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leis-
tungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungs-
verzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die 
Positionen und Lose vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in 
dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis, wiedergeben.  

Sofern die Vorgaben an selbstgefertigte Kurzfassungen nicht beachtet werden, kann das Angebot 
wegen widersprüchlichen/uneindeutigen Angaben ausgeschlossen werden. 

1.5 Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintra-
gungen müssen zweifelsfrei sein. (§ 53 Abs. 7 VgV) 

1.6 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

1.7 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt 
nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 53 Abs. 7 VgV.. Deshalb werden Angebote, bei 
denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf ande-
re Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen (§ 57 Abs. 1 Nr. 5 VgV).. 

1.7 Das Angebot muss die geforderten Preise enthalten (§ 53 Abs. 7 VgV). Unvollständige Angebote 
werden unter Beachtung der Vorgaben des § 57 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 56 Abs. 3 VgV ausgeschlos-
sen. Aufgrund des Verhandlungsverbots wird für den Fall, dass die Voraussetzungen des § 57 Abs. 
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1 Nr. 5 2. HS, bzw. § 56 Abs. 3 Satz 2 VgV erfüllt sind, der Zuschlag auf das abgegebene Angebot 
erteilt. Dies bedeutet, dass die fehlende Position mit Null Euro beauftragt wird. 

1.8 Alle Preise sind in Euro anzugeben. Werden Preise mit mehr als zwei Nachkommastellen angege-
ben, so wird der eingetragene Einheitspreis im Rahmen der rechnerischen Prüfung mit der angege-
benen Gesamtmenge multipliziert. Der so errechnete Gesamtpreis wird dann auf volle Centbeträge, 
d.h. auf zwei Nachkommastellen, abgerundet.    

Bsp: EP: 0,07365 Euro Menge: 300 Stück → GP: 22,095 → Wertungspreis: 22,09 Euro.   

Im Auftragsfall wird der Angebotspreis in Abhängigkeit der angebotenen Gebindegröße bzw. Verpa-
ckungseinheit ebenfalls auf volle Centbeträge abgerundet vereinbart.   

Bsp: wie oben, Verpackungseinheit 100 Stück → GP: 7,365 Euro → beauftragter Preis 7,36 Euro. 

1.9 Entspricht der Gesamtbetrag einer Position nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenan-
satz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind, sofern im Leistungsver-
zeichnis nichts anderes geregelt wird, ohne Umsatzsteuer anzugeben.  

 Auf die rechnerisch geprüfte Nettogesamtsumme wird zur rechnerisch geprüften Bruttopreisermitt-
lung für die Mehrwertsteuer der jeweils gültige Regelsatz von z.Z. 19 % aufgeschlagen. Sofern für 
die Leistung bzw. für ihr Unternehmen ein reduzierter/abweichender Mehrwertsteuersatz gilt, so ist 
dieser mit Abgabe des Angebotes zu benennen. Ferner ist eine kurze Begründung, warum zulässi-
gerweise eine reduzierte Mehrwertsteuer angeboten werden darf, beizufügen. Im Rahmen der Wer-
tung wird dann, sofern aus dem Angebot eindeutig erkennbar wird, dass ein reduzierter, gültiger 
Mehrwertsteuersatz eingetragen wurde und die entsprechende Begründung vorliegt, der reduzierte 
Mehrwertsteuersatz berücksichtigt. 

Gewertet wird der Bruttobetrag. Im Auftragsfall gelten die Bruttopreise als vereinbart. 

1.10 Bei Preisgleichheit zweier Bieter entscheidet das Los. Die Auslosung wird von mindestens zwei 
Vertretern einer neutralen Stelle des Auftraggebers gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bie-
ter sind nicht zugelassen. 

1.11 Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber in 
den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.  

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und 
- an der im Angebotsschreiben oder Leistungsverzeichnis verzeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Kaufmännische Nebenangebote sind von dieser Regelung ausgeschlossen.  
In einem Nebenangebot angebotene Preisnachlässe dürfen nicht unter einer Bedingung stehen, die 
der Bieter beeinflussen kann. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonto) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall 
der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

  
Im Angebotsschreiben ist der Endbetrag/ die Gesamtsumme des Angebotes ohne Nachlass einzu-
tragen. Sofern im Rahmen der rechnerischen Prüfung ein abweichender Betrag ermittelt worden ist, 
gelten die im Leistungsverzeichnis eingetragenen Einheitspreise. Der eingetragene Endbetrag wird 
entsprechend korrigiert. Der im Angebotsschreiben eingetragene Nachlass wird dann vom korrigier-
ten, rechnerisch geprüften Endbetrag abgezogen. 

1.12 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz „oder 
gleichwertig“ und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe in der jeweiligen Position oder in Form 
einer den Vergabeunterlagen beiliegenden zusammenfassenden tabellarischen Aufstellung aller 
Produktangaben verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbe-
zeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt 
nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte 
Produkt anbietet. Enthält das Angebot weder die geforderte Produktangabe noch die Erklärung, ist 
das Angebot unvollständig. 

1.13 Werden in der Leistungsbeschreibung die Merkmale des Auftragsgegenstandes durch technische 
Normen oder ähnliches (vgl. § 31 VgV) beschrieben, dann werden auch gleichwertige Nachweise 
akzeptiert. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. 
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2. Nebenangebote 
 

2.1 Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten. Unvollständige Ange-
bote werden unter Beachtung der Vorgaben des § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen. Nebenan-
gebote müssen als solche gekennzeichnet sein (vgl. § 53 Abs. 7 VgV). 

Ausführungsvarianten sind eindeutig und erschöpfend zu beschreiben und müssen alle Leistungen 
umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind. Bei nicht in den 
Vergabeunterlagen geregelten Leistungen sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausfüh-
rung und Beschaffenheit dieser Leistungen zu machen. 

2.2 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; andernfalls 
müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuwei-
sen. Nebenangebote müssen mindestens dem Stand und den Regeln der Technik entsprechen so-
wie das gewollte Ziel des AG unter Einhaltung der Vorgaben, Rand- und Angebotsbedingungen er-
reichen. Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen der Ausschreibung beizubehalten. 

2.3 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.  

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leis-
tung erforderlich sind. 

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt 
ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu machen. 

2.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).  

2.5 Nebenangebote, die den Nummern 2.1 bis 2.4 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

3. Bietergemeinschaften 

3.1 Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben in der Interessensbestätigung, im Teilnahmeantrag 
oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für 
den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben, so ist 
sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen. (§ 53 Abs. 9 VgV) 

3.2 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung 
abzugeben, 

− in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 

− in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 
Vertreter bezeichnet ist, 

− dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbind-
lich vertritt, 

− dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
der qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

 
3.3 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich 

erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, 
nicht zugelassen. 
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4. Nachweisführung durch Bescheinigungen von Konformitätsbewertungsstellen gemäß § 33 
VgV 

 

Als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung ge-
forderten Merkmalen entspricht, kann die Vorlage von Bescheinigungen, insbesondere Testberich-
ten oder Zertifizierungen, einer Konformitätsbewertungsstelle verlangt werden. Wird die Vorlage ei-
ner Bescheinigung einer bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangt, so werden auch Be-
scheinigungen gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen akzeptiert (vgl. § 33 Abs. 1 
VgV). 

 
Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere als die genannten geeigneten Unterlagen, ins-
besondere ein technisches Dossier des Herstellers, wenn das Unternehmen keinen Zugang zu den 
genannten Bescheinigungen oder keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen 
einzuholen, sofern das Unternehmen den fehlenden Zugang nicht zu vertreten hat. In diesen Fällen 
hat das Unternehmen durch die vorgelegten Unterlagen zu belegen, dass die von ihm zu erbringen-
de Leistung die angegebenen Anforderungen erfüllt (vgl. § 33 Abs. 2 VgV). 

 

5. Nachweisführung durch Gütezeichen gemäß § 34 VgV 

Wird als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leistungsbeschrei-
bung geforderten Merkmalen entspricht die Vorlage von Gütezeichen nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 5 VgV verlangt, werden auch andere Gütezeichen akzeptiert, die gleichwertige Anforderungen 
an die Leistung stellen. Die Gleichwertigkeit ist vom Unternehmen mit dem Angebot nachzuweisen. 

Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, nachweislich keine 
Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder ein gleichwertiges Gütezeichen 
innerhalb einer einschlägigen Frist zu erlangen, so akzeptiert der öffentliche Auftraggeber andere 
geeignete Belege akzeptieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbringen-
de Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die vom öffentlichen Auftragge-
ber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt. 

 

6. Unteraufträge gemäß § 36 VgV 

Bei Angebotsabgabe benennen die Unternehmen die Teile des Auftrags, die sie im Wege der Un-
terauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls bereits bekannt, die vorgese-
henen Unterauftragnehmer. Vor Zuschlagserteilung kann der öffentliche Auftraggeber von den Bie-
tern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Unterauftragnehmer zu benennen 
und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung 
stehen.  

Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, die in einer Einrichtung des öffentlichen Auftragge-
bers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, hat der Auftragnehmer spätestens bei Beginn 
der Auftragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unter-
auftragnehmer und jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der Ebene 
der Unterauftragnehmer mitzuteilen. Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

 


